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MITTEILUNGSBLATT
Für die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein

erscheint 4 x jährlich 2/83 Ausgabe Juni 1983

Aus dem Inhalt; Seite

- Zum 43jährigen Regierungsjubiläum Seiner
Durchlaucht Fürst Franz Josef II. von und
zu Liechtenstein 2

- Aus der Geschichte des Fürstenhauses 3

- Delegiertentagung in Graz 10

- Oesterreich will Doppelbürgerrechte vermeiden 16

- Zum 25jährigen Bestehen des Solidaritätsfonds
der Auslandschweizer 17

- Solidaritätsfonds der Auslandschweizer 19

- Umfrage über den Beitritt der Schweiz zur UNO 21

- Nationalratswahlen vom 23. Oktober 1983 23

- Aenderung an der Spitze der Auslandschweizerorganisation

25

- Schloss und Städtchen Werdenberg 30

- S.D.Prinz Heinrich von Liechtenstein / erster
Liechtensteinischer Botschafter in Wien 32

Wichtiger Hinweis:

Kontrollfrist der Niederlassungsbewilligungen in Liechtenstein
Der Ausländerausweis für Niedergelassene wird aufgrund eines
Regierungsbeschlusses künftig zur Kontrolle für eine Laufzeit
von höchstens drei Jahren ausgestellt. Der Niedergelassene
muss seinen Ausländerausweis mit dem Verlängerungsgesuch und
dem gültigen heimatlichen Reisepass zwei Wochen vor Ende der
Laufzeit der Fremdenpolizei zur Verlängerung vorlegen. Die
Neuregelung tritt am 1. Juli 1983 in Kraft.

litelbild: Apollo und Cupido
Bronzefigur,Höhe 66 cm, seit 1767 im Bestand
der Sammlungen des Fürsten von Liechtenstein
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